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zerstöre den Strafprozess mit seinen „schützenden“ Formen und korrumpiere alle, die sich 
an ihm beteiligen; so könnten all jene, die ständig „dealten“, nicht mehr „streitig“ verhan-
deln. Würde die Praxis sich indes an die mit dem bereits benannten Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 257 c StPO noch einmal betonten Maßgaben der im Jahre 2009 in Kraft 
getretenen Regelungen zur Verständigung im Strafverfahren halten, wäre jedenfalls die 
„Zerstörung der [gewiss] schützenden Form des Strafprozesses“ nicht in gleichem Maße zu 
besorgen, wie dies mit dem derzeitigen Vollzugsdefizit der Fall ist. Anders sähe das natürlich 
aus, wenn man gleich den Autoren von einer Praxisuntauglichkeit des „Verständigungsge-
setzes“ an sich ausginge. Die Frage, ob bei bestehenden Zweifeln an der Schuld seitens des 
Verteidigers oder bei Bestreiten der Schuld durch den Mandanten niemals die Eingehung 
einer Verständigung angeraten werden kann, obliegt der ethischen Beantwortung eines je-
den Verteidigers. Ein Absolutheitsanspruch der These der Autoren hierzu wäre kritisch zu 
sehen. 

Der 5. Teil des Buchs ist dem Strafbefehlsverfahren und dem beschleunigten Verfahren nach 
§§ 417 ff. StPO gewidmet. Hinsichtlich des letzteren wird zu Recht auf die rechtsstaatliche 
Bedenklichkeit hingewiesen. Ergänzend ist die Frage zu stellen, ob die Regelung zur not-
wendigen Verteidigung in § 418 Abs. 4 StPO angesichts der im Werk dargestellten Möglich-
keit von weitreichenden Einschränkungen des Beweisantragsrechts und von Erleichterun-
gen bei der Beweisaufnahme gem. § 420 StPO ausreichend ist. Bei unverteidigten Angeklag-
ten wird erfahrungsgemäß allein durch richterliche „Aufklärung“ kein ausreichendes Be-
wusstsein geschaffen, welche Folgen eine Einverständniserklärung zu einem Vorgehen nach 
§ 420 Abs. 1, 2 StPO hat. „Notwendig“ sollte die Verteidigung hier schon bei möglicher Geld-
strafe ab 90 Tagessätzen sein. 

Die im 6. Teil erfolgende Darstellung der Verteidigung im Rechtsmittelverfahren kann ange-
sichts der Fülle strafrechtlicher Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, insbesondere auch ange-
sichts des Revisionsrechts, und der Zielrichtung des Buchs als „Einführung“ zwangsläufig 
weder in der Breite noch in der Tiefe abschließend sein. Dieser Maßgabe folgend wird sehr 
übersichtlich ein weitgehender Überblick gegeben. 

Als Resümee lässt sich festhalten, dass das Werk sowohl für interessierte Studierende und 
Referendare als auch für Berufsanfänger vorzüglich als Einstieg in die Strafverteidigung ge-
eignet ist. Die mannigfaltigen Muster bieten gerade für den Berufseinstieg wertvolle Orien-
tierungshilfe. Die Eignung für besagten Personenkreis wird zugleich durch eine verständli-
che Sprache unterstrichen. Auf lange theoretische Ausführungen wird zugunsten der 
Knappheit und der Klarheit verzichtet. Dennoch bleibt nahezu kein praxisrelevantes Pro-
blem unerwähnt. Vielmehr werden reichlich Denkanstöße und Anregungen zur Vertiefung 
gegeben, was eine Lektüre des Buchs auch für erfahrene Strafverteidiger durchaus interes-
sant macht. Schließlich kann auf diese Art der eine oder andere Fehler, welcher sich im laufe 
der Jahre eingeschliffen hat, wettgemacht werden, wie auch Problembewusstsein ange-
sichts in der Neuauflage berücksichtigter Gesetzesnovellierungen oder Rechtsprechungs-
änderungen geschaffen werden kann. Eine Kaufempfehlung ist demnach im Ergebnis nicht 
nur, aber gewiss allen voran, für Anfänger auszusprechen. 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Sascha Straube, M.A., München 

Anja Schmidt: Strafe und Versöhnung 
Eine moral- und rechtsphilosophische Analyse von Strafe 
und Täter-Opfer-Ausgleich als Formen unserer Praxis 

Duncker & Humblot, Berlin 2012, 271 Seiten, 69,90 € 

Die Arbeit wurde in 2011 von der Juristenfakultät der Universität Leipzig als Dissertation an-
genommen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Täter-Opfer-Ausgleich als Praxisform 
des Umgangs mit einer Straftat in einen rechtsphilosophischen Blick zu nehmen. 
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Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zu dem hoch aktuellen Thema des Umgangs mit Op-
fern von Straftaten im Strafprozess und untersucht den Täter-Opfer-Ausgleich (nachfolgend 
TOA) rechtsphilosophisch, wobei auch eine fundierte philosophische Untersuchung des 
Verhältnisses von Strafe und TOA geleistet werden soll. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist dabei die Frage, wie sich Strafe und TOA als Formen 
der Bewältigung von Straftaten vernünftig verstehen lassen und wie sich beide zueinander 
verhalten. 

Nach einer Einführung im I. Kapitel möchte Schmidt zunächst die Frage nach dem vernünf-
tigen Sinn des Strafens und des TOA stellen. Um ihre Basis und ihren Blick zu definieren er-
läutert die Autorin, dass eine Frage nach dem Sinn nur eine philosophische sein kann. Sie 
zieht dabei aber nicht die gesamte Philosophie heran, sondern verortet ihren philosophi-
schen Ausgangspunkt als direkt auf Thomas Rentsch aufbauend. Mit Rentsch bestimmt die 
Autorin die Situation des Menschen als interexistentiale Lebenswelt, in der sich Moralität 
konstituiert. Eine solche Verengung ist sicher zur Bewältigung des Themas hilfreich, geht al-
lerdings an dieser Stelle etwas weit, da sich die Philosophie nicht auf die Perspektive von 
Rentsch herunterbrechen und die Sinnsuche nicht auf die Philosophie begrenzen lässt. 

Auf der Grundlage von Rentsch findet Schmidt im II. Kapitel ihre Beurteilungsmöglichkeiten 
von Praxisformen. Nach einer Abgrenzung zum kategorischen Imperativ Kants kommt die 
Autorin zu einem menschlichen Selbstverständnis als praktisches Wesen. Praktisches Urtei-
len ist für Schmidt immer schon in einer praktisch erschlossenen Situation mit konkreten, 
faktisch und normativ geprägten, vernünftigen und unvernünftigen und inhaltlich be-
stimmten Praxisformen verankert. Ihr Fundament bestimmt sich insgesamt aus „Die Konsti-
tution der Moralität“ (1990) von Rentsch, der in seiner Untersuchung eine philosophische 
Anthropologie entwirft und einer philosophischen Ethik die Beachtung ihrer anthropologi-
schen Voraussetzungen verordnet. 

Im III. Kapitel wendet sich Schmidt der Straftat als solcher zu, wobei sie klarstellt, dass sich 
ihre Analyse auf Straftaten beschränkt, die das Opfer unmittelbar und individuell treffen, wie 
zum Beispiel eine Körperverletzung, §§ 223 ff. StGB oder ein Diebstahl, §§ 242 ff. StGB. Die 
Straftat wird als Konflikt beschrieben, wobei festgehalten wird, dass die Tat nicht nur Täter 
und Opfer betrifft, sondern auch die Rechtsgemeinschaft insgesamt, da die Tat auch das 
Recht als Recht verletzt. 

In der Betrachtung der Verletzung des Opfers und der Frage der Vorwerfbarkeit auf Seiten 
des Täters stützt sich die Autorin maßgeblich auf die Überlegungen Michael Köhlers. So lasse 
sich das Vorwerfbare als Handeln aufgrund einer Entscheidung gegen das Recht trotz gene-
reller Einsicht in das Rechtmäßige beschreiben, für das der Mensch als Selbständiger ver-
antwortlich ist. Köhler wird an dieser Stelle mit einem Rückgriff auf einen bösen Willen zi-
tiert. 

In diesem III. Kapitel arbeitet Schmidt heraus, dass das Opfer einer Straftat durch den Täter 
herabgewürdigt und ihm damit Achtung versagt wird. Im Rückgriff auf Köhler könne sogar 
davon gesprochen werden, dass der Andere überhaupt als gleichbedeutsame Existenz in 
Frage gestellt werde. Dabei unterscheidet Schmidt zwei Ebenen der Tat: die unmittelbar-
persönliche Missachtung des Opfers und die Missachtung des Opfers als Rechtsperson und 
des Rechts als spezifischer Verletzung des Rechts. 

So wird die Straftat zu einer unumkehrbaren Wirklichkeit, da die zum Ausdruck gekommene 
Missachtung des Anderen fortdauert. Und an dieser Stelle sieht die Autorin den Verweis auf 
die Bewältigung der Tat im Zusammenleben von Täter und Opfer als grundsätzlich Gleich-
geordnete innerhalb der Rechtsgemeinschaft gesetzt. Es werde sich die Frage nach der 
Möglichkeit der Wiederherstellung der Verhältnisse wechselseitiger Achtung auf allen Ebe-
nen der Tat, und zwar trotz und mit der Tat stellen. 

Im IV. Kapitel, dem Hauptteil der Arbeit, werden Strafe und TOA als Formen der Bewälti-
gung von Straftaten untersucht. Dabei verabschiedet sich Schmidt vom Begriff der „Wieder-
gutmachung“, da eine solche im Wortsinne angesichts der gerade aufgezeigten Unumkehr-
barkeit der Tat nicht möglich erscheint. 

Das IV. Kapitel enthält die drei zentralen Untersuchungen der Arbeit. Zunächst wird die Fra-
ge nach dem vernünftigen Sinn von Strafe gestellt, im Anschluss der vernünftige Sinn des 
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TOA als Versöhnungsprozess analysiert, um im Fortgang Strafe und TOA in ein Verhältnis zu 
setzen. 

So untersucht Schmidt zunächst die Strömungen in der wissenschaftlichen Diskussion um 
den Begriff der Strafe. Dabei werden verschiedene Theorien und Strafzwecke angesprochen, 
wobei die Autorin quasi zusammenführend auf die Konzepte von Köhler und Wolff aufset-
zen wird. Zusammenfassend hält Schmidt fest, dass mit der Strafe eine Tat durch die Rechts-
gemeinschaft bewältigt wird, indem der Täter dem Gewicht der Tat angemessen in seinem 
Rechtsstatus gemindert wird. Mit der Strafe gilt der Rechtsgemeinschaft die Tat als erledigt. 
Dabei straft der Staat im Rahmen seines Gewaltmonopols auch für das Opfer. Mit der Strafe  
werde so das Geflecht wechselseitiger Anerkennung in Bezug auf den Täter, das Opfer und 
die Rechtsgemeinschaft wiederhergestellt, soweit dies mit rechtlichen Mitteln möglich ist. 

Im folgenden Unterkapitel wendet sich Schmidt dem TOA zu. Dabei stellt sie die Entwick-
lung und Praxis des TOA dar, um sodann den Begriff der Versöhnung näher zu beleuchten. 
Dabei kommt es der Autorin darauf an, die kommunikative Aufarbeitung der Tat im Rahmen 
des TOA in ihren Facetten aufzuschlüsseln. So stelle sich der unmittelbar-persönliche kom-
munikative Prozess des TOA als Verstehen der Tat, als Erfassen der Tat als gemeinsam er-
zählte Geschichte und als Möglichkeit zu Selbstbehauptung und Aufrichtigkeit dar. 

Auch die Gelegenheit zu Reue und Entschuldigung im Rahmen des TOA wird näher unter-
sucht. Die Versöhnung beschreibt Schmidt sodann als wechselseitigen kommunikativen 
Prozess. Ausgehend von der beschriebenen Wechselseitigkeit hält die Autorin eine rechtli-
che Pflicht zur Konfliktbeilegung für faktisch sinnlos, da ein fragiler Prozess wie der TOA von 
äußeren Zwängen möglichst freigehalten werden sollte. Der TOA setzt auf Seiten des Opfers 
wie auf Seiten des Täters ein authentisches und freiwilliges Verhalten voraus, ein Einlassen 
auf den TOA mit der Chance auf eine Versöhnung. Schmidt hatte schon zu Beginn der Arbeit 
darauf hingewiesen, dass es zu einem „Strafe muss sein“ keine korrespondierende Pflicht zu 
einem TOA geben kann. Eine rechtliche Absicherung der Bedingungen für einen erfolgrei-
chen TOA hält Schmidt allerdings zu Recht für möglich. 

Im nächsten Teil des IV. Kapitels macht sich Schmidt an die Bestimmung des Verhältnisses 
von Strafe und TOA auf Basis der bisher gewonnenen Erkenntnisse. Dabei stellt die Autorin 
zunächst einmal ein Nebeneinander von Strafe und TOA fest, um die Unterschiede anhand 
einer tabellarischen Gegenüberstellung aufzuzeigen. Den TOA begreift Schmidt nicht als 
rechtliche Sanktion, sondern als Institut, das von der Strafe strikt zu trennen ist. 

Dabei schließe die Eigenständigkeit von Strafe und TOA aber Wechselwirkungen nicht aus. 
Schmidt untersucht diese im Fortgang anhand des § 46a Nr. 1 StGB. Dabei zeigt die Autorin 
auf, dass die gesetzgeberischen Motive der Einführung des § 46a Nr. 1 StGB einer stärkeren 
Berücksichtigung der Interessen der Opfer von Straftaten durch die Rechtsprechung letzt-
lich ausgehebelt werden, da bereits ein ernsthaftes Bemühen des Täters um eine Wieder-
gutmachung als ausreichend angesehen wird. Die Autorin weist in Konsequenz ihrer bishe-
rigen Untersuchungen darauf hin, dass schon die Verwendung des Begriffs der „Wieder-
gutmachung“ im Gesetzestext kritisch zu sehen ist. 

Schmidt kritisiert § 46a Nr. 1 StGB wie auch seine Anwendung durch die Rechtsprechung 
grundlegend. So werde der TOA als unmittelbar-persönlicher authentischer Ausgleichspro-
zess zwischen Täter und Opfer mit dem Nachtatverhalten des Täters vermengt. § 46a Nr. 1 
StGB werde weder als Strafmilderungsgrund konsequent umgesetzt noch sei er als gesetzli-
che Verankerung des TOA sinnvoll. Dabei stellt die Autorin fest, dass die täterbezogene Be-
rücksichtigung des TOA als Nachtatverhalten in § 46 Abs. 2 6. Umstand StGB bereits ausrei-
chend berücksichtigt sei, wobei der TOA als Indiz für Reue herangezogen werden könne. Die 
Strafmilderung des § 46a Nr. 1 StGB solle aber den Fällen gelungener unmittelbar-
persönlicher Tatbewältigung vorbehalten bleiben, für die ein erfolgreicher TOA ein starkes 
Indiz sei, die aber auch in anderen Formen der Versöhnung ihren Niederschlag finden kön-
ne. 

Das V. Kapitel präsentiert als abschließende Zusammenfassung der Arbeit die Thesen der 
gesamten bisherigen Untersuchung. Dabei wird noch einmal der große Einfluss von Rentsch 
deutlich, mit dem Schmidt die Grundzüge sämtlicher menschlicher Situationen beschreibt. 

Die interessante und intensive Auseinandersetzung der Arbeit dringt moralphilosophisch 
und mit dem Blick einer anthropologischen Philosophie tief hinter das Phänomen des TOA. 
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Im Abschluss der Untersuchung analysiert die Juristin Schmidt die gesetzlichen Regelungen 
und die aktuelle Rechtsprechung auf Grundlage ihrer rechtsphilosophischen Erkenntnisse 
und führt so sehr anschaulich Recht und Philosophie zusammen, indem sie einen konkreten 
Vorschlag für den Umgang mit dem TOA im Rahmen des Strafprozesses macht. 

Alle nachfolgenden rechtsphilosophischen Untersuchungen zum TOA werden sich an der 
vorliegenden Arbeit messen lassen müssen, wobei „Strafe und Versöhnung“ auch als Anre-
gung für alle (Rechts-)Philosophen verstanden werden sollte, den Blick anderer philosophi-
scher Positionen auf das Phänomen TOA und die Beziehung zwischen Täter und Opfer zu 
richten. 

 

 

Rechtsanwalt Sascha Kuhn, Düsseldorf 

Christian Schmollinger: Der Konzern in 
der Insolvenz 
Abhandlungen zum Deutschen und Europäischen Gesell-
schafts- und Kapitalmarktrecht 

Dunker & Humblot, Berlin 2013, 382 Seiten 

I. Das Insolvenzstrafrecht stellt einen wichtigen Unterbereich des Wirtschaftsstrafrechts dar, 
welcher in hohem Maße von den zivilrechtlichen Wertungen des Insolvenzrechts abhängig 
ist. Bei Insolvenzen in einem Konzern bestehen rechtliche und tatsächliche Herausforderun-
gen, die im insolvenzstrafrechtlichen Zusammenhang von Bedeutung sein können. Auch für 
den Insolvenzstrafrechtler lohnt daher der Blick auf die insolvenzrechtliche Diskussion zu 
diesem Thema. Diese wird derzeit geprägt durch den Entwurf der Bundesregierung eines 
Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen, der am 14. Februar 
2014 in erster Lesung beraten worden ist. Die von Christian Schmollinger verfasste und von 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg im Jahr 2012 als Dissertation 
angenommene Abhandlung „Der Konzern in der Insolvenz“ trifft vor diesem Hintergrund 
gleichsam den Nerv der Zeit. Sie beinhaltet eine Analyse der derzeitigen Rechtslage sowie 
einen Vorschlag für eine zukünftige Gesetzesformulierung. 

II. Im (einer kurzen Einleitung folgenden) ersten inhaltlichen Teil befasst sich Schmollinger 
mit der derzeit bestehenden Rechtslage. 

Hinsichtlich der Frage des Gerichtsstandes stellt er zunächst die unterschiedlichen Sichtwei-
sen zur Maßgeblichkeit einzelner Kriterien für die Annahme eines – gegebenenfalls vom all-
gemeinen Gerichtsstand abweichenden – Mittelpunktes einer selbständigen wirtschaftli-
chen Tätigkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 InsO dar: Das Abstellen auf die Konzernmutter in 
Fällen, in denen diese Ausrichtung und Tätigkeit der Tochtergesellschaften umfassend 
steuert, auf den Ort, an dem die Geschäftsleitung wesentliche betriebliche Entscheidungen 
einschließlich der Entscheidung, einer Weisung der Muttergesellschaft Folge zu leisten, 
trifft, den Ort, an dem Entscheidungen der Gesellschaft manifestiert werden und ihren Nie-
derschlag in nachvollziehbaren Geschäftsunterlagen finden, und den Ort, an dem Geschäfte 
nach außen erkennbar abgeschlossen werden. Diesen en détail voneinander abweichenden 
Sichtweisen des Schrifttums setzt Schmollinger die Rechtsprechung entgegen. Deren Ent-
wicklung stellt er vor allem anhand der zwei prägenden Leitentscheidungen in diesem Zu-
sammenhang – der PIN-Entscheidung des AG Köln und der Quelle-Entscheidung des AG Es-
sen – dar. Hiernach muss das zuständige Insolvenzgericht für jede einzelne Gesellschaft ge-
sondert festgestellt werden, wobei allerdings die genannten Kriterien kumulativ herange-
zogen werden. Teil dieser Prüfung durch die Rechtsprechung ist aber auch die Auseinander-
setzung mit der Frage, ob im konkreten Fall die Zuständigkeit eines einzelnen Insolvenzge-
richts positive Auswirkungen auf die effiziente Verfahrensabwicklung hat. Aus der Beach-
tung auch dieses Kriteriums sowie der Akzeptanz erst kurz vor Stellung des Eröffnungsan-
trags begründeter Umstände zieht Schmollinger den Schluss einer konzernfreundlichen Aus-


